
1068  / S. 30 · 21 / 2015 Kreditwesen

Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs 
nach IDW BFA 3

Karl-Friedrich Walter

Die Bilanzierung von Kreditrisiken hat zwei 
Dimensionen. In einer Dimension wird die 
Bildung von Wertberichtigungen (Einzel-
wertberichtigungen – EWB – und Pau-
schalwertberichtigungen – PWB –) be-
trachtet. Das deutsche Handelsgesetzbuch 
(HGB) sieht den Incurred-Loss-Ansatz vor. 
In diesem Fall wird eine Wertberichtigung 
dann gebildet, wenn ein vorher definiertes 
Ausfallereignis bei einem Kreditnehmer 
eingetreten ist. Hier wird oft der Vorwurf 
erhoben: „Wertberichtigungen werden zu 
niedrig und zu spät gebildet (too little, too 
late).“1) Dieser Vorwurf ist jedoch nicht ge-
rechtfertigt. Im deutschen HGB gilt das 
Vorsichtsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). 

Der vorsichtige Kaufmann bildet Wertbe-
richtigungen rechtzeitig, sobald Zweifel 
an der Werthaltigkeit der Forderung be-
stehen und setzt sie in angemessener 
Höhe unter Berücksichtigung des vorsich-
tig geschätzten Werts der Sicherheiten 
 sowie des Zeitraums der Verwertung an. 
Wegen dieser Vorsicht können auch 
Schätzspielräume, die jeder Forderungsbe-
wertung immanent sind, nicht systema-
tisch dazu genutzt werden, die Einzel-
wertberichtigungen niedrig zu halten oder 
verspätet zu bilden. Die Jahresabschluss-
prüfung stellt ebenfalls  sicher, dass die 
Wertberichtigungen ausreichend und zeit-
nah gebildet werden.

Eine weitere Dimension

Die Bilanzierung von Kreditrisiken hat je-
doch auch eine andere Dimension. Es kann 
gefragt werden, ob die Kreditrisikoprämien 
eines Jahres bereits realisiert sind (§ 252 
Abs. 1 Nr. 4 HGB). Kreditrisikoprämien sol-
len die erwarteten Verluste abdecken, 
während die unerwarteten Verluste aus 
dem Gewinn getragen werden müssen. Die 
Kreditrisikoprämien aller Kreditnehmer 
dienen der Deckung der Verluste, die in der 

Regel nur bei wenigen Kreditnehmern tat-
sächlich eintreten. 

Die erwarteten Verluste eines Jahres ent-
sprechen allerdings nie den tatsächlichen 
Verlusten, denn diese enthalten auf der 
 einen Seite unerwartete Verluste (Über-
schreitung des durchschnittlichen Verlus-
tes, wenn das Kreditportfolio beispielswei-
se von wenigen großen Einzelforderungen 
dominiert wird). Auf der anderen Seite tre-
ten die tatsächlichen Verluste in der Rea-
lität geballt in einzelnen Perioden auf. 
 Dagegen fallen die Kreditrisikomargen in 
jedem Jahr in Höhe der vereinbarten Mar-
ge an. In den Jahren, in denen die tatsäch-

lichen Verluste geringer sind als die ver-
einnahmten Kreditrisikoprämien, werden 
Überschüsse erzielt, die als Ausgleich die-
nen können, wenn in einem folgenden 
Jahr die tatsächlichen Verluste die verein-
nahmten Kreditrisikoprämien übersteigen.

Die Ergebnisausschläge aufgrund geballter 
Kreditverluste resultieren daraus, dass in 
einer Bankbilanz bestimmte Erträge nicht 
in derselben Periode wie die zugehörigen 
Aufwendungen bilanziert werden. Zins-
erträge werden inklusive der Kreditrisiko-
prämien vereinnahmt, während die Risiko-
kosten (Einzelwertberichtigungen im 
 Kreditgeschäft) erst mit drohendem Aus-
fall des Kreditnehmers erfasst werden. Die 
ausgewiesenen Zinsüberschüsse passen 
also nicht zu den Risikokosten und vice 
versa (nicht risikoadjustierte Erträge).2) Da-
mit wird der Einblick in die wirtschaftliche 
Lage eines Kreditinstituts erschwert.

Änderung der Internationalen 
Rechnungslegung

Diese Diskussion um die Berücksichtigung 
der Kreditrisiken hat auch zu einer Ände-
rung der Internationalen Rechnungslegung 
geführt. IAS 39 wendete wie das HGB bisher 
den Incurred-Loss-Ansatz an. Der Nachfol-
gestandard IFRS 9 sieht einen vereinfachten 
Expected-Loss-Ansatz vor. Es werden drei 
Forderungsklassen unterschieden: In Abhän-
gigkeit des Risikos wird eine Wertberichti-
gung bei einer Forderungsklasse in Höhe 
des erwarteten Verlustes für einen Zeitraum 
von zwölf Monaten, bei zwei anderen For-
derungsklassen für die Gesamtrestlaufzeit 
des Kredits gebildet.3) 

Das Problem des sogenannten „frontloa-
ding“ (Kreditrisikomargen werden verein-
nahmt, bevor der zugehörige Ausfall ent-
steht) ist zwar dadurch gemildert, dass auch 
auf einwandfreie Kredite sofort eine Wert-
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Bei der Bilanzierung von Kreditrisiken ver-
weist der Autor neben der Bilanzierung der 
Wertberichtigungen auch auf die Frage 
nach der Realisierung der Kreditrisikoprä-
mien. Geregelt sieht er die Prüfung des 
Zinsbuchs auf drohende Verluste mit der  
vom Bankenfachausschuss des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) verabschiede-
ten Stellungnahme IDW BFA 3 aus dem 
Jahre 2012. Bei vorsichtiger Bilanzierung 
bescheinigt er der Bildung der Einzelwert-
berichtigungen zutreffende Ergebnisse und 
den Pauschalwertberichtigungen eine aus-
reichende Höhe. Und auch die Frage nach 
der Realisierung von Kreditrisikoprämien 
sieht er bei der Prüfung des Zinsbuchs auf 
drohende Verluste berücksichtigt. Ange-
sichts einer Saldierung der Ergebnisbeiträ-
ge aus Kredit- und Zinsänderungsrisiken 
regt er in der Praxis allerdings an, bei der 
Überprüfung auf Verlustfreiheit über eine 
Trennung der Betrachtungsebenen sprich 
eine getrennte Ermittlung eines drohenden 
Verlustes aus Zinsänderungsrisiken und 
aus Kreditrisiken nachzudenken. (Red.)
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berichtigung gebildet wird. Es kann aber 
weiterhin sein, dass der Zinsertrag zunächst 
zu hoch ausgewiesen wird, weil keine voll-
ständige Neutralisierung der Kreditrisikom-
argen erfolgt.4)

Im Folgenden soll zunächst untersucht 
werden, wie das HGB die Fragestellung der 
Vereinnahmung der Kreditrisikomargen 
angeht. Da hier der Expected Loss eine 
Rolle spielt, wird danach ein kurzer Blick 
auf die Pauschalwertberichtigungen ge-
worfen, die gerade vor diesem Hintergrund 
in der Diskussion stehen.

Verlustfreie Bewertung nach HGB

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
hat mit der vom Bankenfachausschuss 
(BFA) verabschiedeten Stellungnahme IDW 
BFA 3 „Einzelfragen der verlustfreien Be-
wertung von zinsbezogenen Geschäften 
des Bankbuchs (Zinsbuchs)“ vom 30. Au-
gust 2012 die Prüfung des Zinsbuchs auf 
drohende Verluste geregelt. In der Praxis 
erfolgt die Überprüfung des Zinsbuchs auf 
Verlustfreiheit überwiegend durch den 
Barwert-Buchwertvergleich des IDW BFA 3 
Tz 35 – 38:5) Wenn der Barwert des Zins-
buchs kleiner ist als sein Buchwert, ist eine 
Rückstellung in Höhe der Differenz nötig. 
Drohende Verluste im Zinsbuch können 
beispielsweise durch das Eingehen von 
Fristentransformation entstehen, wenn 
sich die Zinsstrukturkurve ändert. 

Derzeit sind bei vielen Banken die Zinsbin-
dungen bei Kundenkrediten lang und bei 
Kundeneinlagen kurz. Bei einem Zinsan-
stieg sinkt der Barwert der Aktiva (lange 
Cashflows), während der Barwert der Pas-
siva (kurze Cashflows) nahezu unverändert 
bleibt. Der Barwert des gesamten Zins-
buchs als Saldo aus aktiven und passiven 
Positionen sinkt in diesem Fall. Da die 
Buchwerte auf der Aktivseite nicht in glei-
chem Maße sinken wie die Barwerte (Ab-
schreibungen auf bestimmte Aktiva bei 
Zinsanstieg), führt ein gesunkener Barwert 
zu einer Reduzierung von Reserven bezie-
hungsweise zu einem Aufbau von drohen-
den Verlusten.

Erwartete Kosten berücksichtigen

IDW BFA 3 bezieht sich jedoch nicht nur 
auf drohende Verluste aus Zinsänderungs-
risiken, sondern auch auf Risiken aus 
 Krediten. Dies ergibt sich schon aus der 
Systematik der Ermittlung eines drohen-

den Verlustes, da alle Erfolgsbestandteile 
(Kosten und Erträge) des Zinsbuchs einbe-
zogen werden (IDW BFA 3 Tz 10): Die Kre-
ditrisikomargen gehen vollständig in die 
Berechnung des Barwertes des Zinsbuches 
ein. Korrespondierend dazu müssen die er-
warteten Kosten berücksichtigt werden.6) 
Deshalb werden der Barwert der künftigen 
Bearbeitungskosten des Bestandsgeschäfts 
sowie der Barwert der erwarteten Kredit-
verluste – beide Komponenten müssen von 
einer Bank durch die Zinsmarge verdient 
werden – vom Barwert des Zinsbuchs ab-
gezogen. Der Barwert der erwarteten Kre-
ditverluste wird im Sinne einer Stichtags-
betrachtung nicht auf Basis der ursprüng-
lich kalkulierten Risikokosten, sondern auf 
Basis der am Bilanzstichtag erwarteten 
 Risikokosten ermittelt. Demnach können 
erwartete, höhere Kreditverluste zu einem 
drohenden Verlust im Zinsbuch führen, da 
die Kreditrisikomargen nicht angepasst 
werden können. Dieser Verlust ist mit einer 
Rückstellung abzudecken.

Effekte unterschiedlicher 
Risikokategorien vermischt

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Falls 
keine Verluste im Zinsbuch drohen, können 
die Kreditrisikomargen der Vergangenheit 
als realisiert gelten. Im anderen Fall wird 
die Kreditrisikomarge, die als Teil des Zins-
überschusses vereinnahmt wird, (teilweise) 
durch die Bildung einer Rückstellung kom-
pensiert.

Allerdings ist hier eine Saldierung von 
 gegenläufigen Effekten möglich: Wenn 
beispielsweise die Zinsstrukturkurve ge-
stiegen ist, während sich gleichzeitig die 
Risikolage verbessert hat, können die Bar-
wertminderungen aufgrund ungünstiger 
Zinsentwicklung durch geringere Kredit-
risiko kosten kompensiert werden. Diese 
Saldierung von Effekten ist aus Sicht eines 
Bilanzlesers nicht unbedingt sachgerecht, 
da die Effekte unterschiedlicher Risiko-
kategorien vermischt werden. Solange 
 Reserven im Zinsbuch vorhanden sind, 
können damit weiterhin hohe Schwan-
kungen des Gewinns auftreten: Denn 
 solange eine Unterdeckung der Kredit-
risikomargen gegenüber den erwarteten 
Verlusten durch po sitive Reserven im Zins-
buch gedeckt ist, ist keine Rückstellung 
nötig. Wenn die Kreditrisiken aber schla-
gend werden, müssen sie sofort und in 
voller Höhe durch Einzelwertberichtigun-
gen abgedeckt werden.

Derzeit bestehen bei den meisten Banken 
hohe Reserven im Zinsbuch, die aus den 
gesunkenen Zinsen resultieren (Restbe-
stände an Wertpapieren mit hohen Ku-
pons, Altkredite mit höherer Verzinsung). 
Durch Auslauf der Wertpapiere bezie-
hungsweise der Zinsbindungen bei Kredi-
ten werden sich diese stillen Reserven re-
duzieren. Bei anhaltender Niedrigzinsphase 
ist es denkbar, dass sie sich im Zeitablauf 
vollständig verflüchtigen. Nach Abzug der 
Risiko- und Bearbeitungskosten ergibt sich 
kein Überschuss des Barwerts des Zins-
buchs über den Buchwert mehr. Bei Zins-
steigerungen oder bei Verschlechterungen 
des Kreditrisikos kann es deshalb leicht zu 
einem drohenden Verlust im Zinsbuch 
kommen. 

Dass Kundenkredite und Wertpapiere des 
Anlagevermögens bei einer Zinserhöhung 
oder einer Bonitätsverschlechterung, so-
lange keine akuten Risiken entstanden 
sind, nicht abgeschrieben werden, hilft ei-
ner Bank nicht immer, um Verluste in der 
Gewinn- und Verlustrechnung zu vermei-
den. Denn wenn der Barwert der betref-
fenden Vermögensgegenstände sinkt, kann 
der Verzicht auf die Abschreibung (das 
heißt keine Minderung des Buchwerts) die 
Notwendigkeit einer Rückstellung begrün-
den.

Trennung der Betrachtungsebenen

Um den Bilanzleser über die Auswirkungen 
beider Risikokategorien (Zinsänderungsri-
siko, Kreditrisiko) ausreichend zu informie-
ren, könnte gegebenenfalls über eine Tren-
nung der Betrachtungsebenen nachge-
dacht werden. So könnte eine getrennte 
Ermittlung eines drohenden Verlustes auf-
grund von Zinsänderungsrisiken bezie-
hungsweise aufgrund von Kreditrisiken 
vorgenommen werden. Diese Betrachtung 
kann aber auch im Lagebericht erfolgen 
(Berichtsteil „Risiken und Chancen der 
künftigen Entwicklung“ beziehungsweise 
Berichtsteil „Prognosebericht“). Damit ist 
für eine Transparenz über den Umfang der 
Deckung erwarteter Kreditverluste durch 
Kreditrisikomargen gesorgt.7) 

Hierzu kann die nachstehende Untersu-
chung, die auf einer Barwertbetrachtung 
basiert, für den Bereich der Kreditrisiken 
angestellt werden. Basis ist eine Trennung 
des Kreditbestands – wie bislang – in aus-
fallgefährdete und nicht ausfallgefährdete 
Kredite:
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– Bei ausfallgefährdeten Krediten werden 
die erwarteten Verluste durch Einzelwert-
berichtigungen abgedeckt. Diese werden 
wie bisher nach dem Incurred-Loss-Ansatz 
vorsichtig gebildet.

– Bei nicht ausfallgefährdeten Krediten er-
folgt die Überprüfung nach einem Expec-
ted-Loss-Ansatz (Übersicht):

Insbesondere in folgenden Fällen ist eine 
Berichterstattung über Risiken sachge-
recht:

– Eine Bank vergibt Kredite ohne ausrei-
chende Kreditrisikomargen, weil sie bei-
spielsweise mittels Konditionswettbewerb 
den Kreditbestand ausweiten will. Wenn in 
diesem Fall bereits bei Kreditvergabe der 
erwartete Kreditverlust des Portfolios hö-
her ist als der Barwert der Kreditrisikomar-
gen, kann bereits im Jahr der Kreditverga-
be ein drohender Verlust im Kreditbestand 
vorliegen.

– Das Durchschnittsrating des Kredit-
bestands verschlechtert sich allmählich, 
ohne dass es bereits zu Ausfällen kommt. 
Die mit den Kreditnehmern vereinbarte 
Kreditrisikomarge bleibt aber unverändert, 
da keine Veränderung des Kreditvertrags 
möglich ist. Mit der Verschlechterung des 
Ratings erhöht sich der erwartete Verlust, 

sodass die erwarteten Verluste die Kreditri-
sikomargen übersteigen können.

Expected Loss und 
Pauschalwertberichtigungen

Derzeit stehen die Pauschalwertberichti-
gungen, die das latente Risiko abdecken 
sollen, in der Diskussion.8) Die in der Praxis 
vorherrschende Orientierung an den steuer-
lichen Vorschriften ist sicherlich angreif-
bar.9) Die steuerliche Berechnung kann nur 
die Untergrenze des Vertretbaren darstellen. 
Grund hierfür sind vor allem folgende Kom-
ponenten der steuerlichen Vorgehensweise:

– Auf die Verluste der Vergangenheit wird 
ein pauschaler Abschlag von 40 Prozent 
vorgenommen.10) 

– Die bereits wertberichtigten Kredite wer-
den als nicht mit weiteren latenten Risiken 
behaftet angesehen.11)

– Die anzusetzenden Ausfallraten können 
nur so lange an der Vergangenheit orien-
tiert werden, wie sich die Risikolage im 
Kreditbestand nicht gravierend geändert 
hat.12)

Diskutiert wird nun eine Orientierung der 
Pauschalwertberichtigungen am erwar-
teten Verlust. Hierdurch würde sich eine 

 höhere Dotierung der Pauschalwertberich-
tigungen ergeben. Damit könnten auch 
 Erfolgsbestandteile neutralisiert werden, 
bis die zugehörigen Aufwendungen in 
Form von  Einzelwertberichtigungen ein-
treten.13) Allerdings wäre ein anderes Ver-
ständnis von Pauschalwertberichtigungen 
nötig, damit der erwartete Verlust eine 
Rolle spielen kann. Denn „latentes Risiko“ 
bedeutet bei den Pauschalwertberichti-
gungen: Es liegen akute Risiken vor (Ereig-
nis, das zu einem akuten Risiko führt, ist 
vor dem Bilanzstichtag eingetreten), für 
die aber wegen Unkenntnis dieser Tatsache 
bis zur Bilanz erstellung keine Einzel-
wertberichtigungen gebildet wurden.14) 
Deshalb kann der erwartete Verlust nicht 
he rangezogen werden, denn dieser bein-
haltet akute Risiken, die erst in der Zu-
kunft entstehen werden.

Vorsichtige Bilanzierung heißt, die oben 
genannten Bedenken gegen die steuerliche 
Bewertung ernst zu nehmen. In diesem Fall 
ist der Umfang der Pauschalwertberichti-
gungen ausreichend, die latenten Risiken 
abzudecken. Eine Orientierung der Pau-
schalwertberichtigungen am erwarteten 
Verlust ist nicht sachgerecht.

Zwei Dimensionen der Bilanzierung  
von Kreditrisiken

Die Bilanzierung von Kreditrisiken hat zwei 
Dimensionen, auf der einen Seite die Bi-
lanzierung der Wertberichtigungen (Ein-
zel- und Pauschalwertberichtigungen), auf 
der anderen Seite die Frage nach der Reali-
sierung der Kreditrisikoprämien. Bei vor-
sichtiger Bilanzierung erbringt die Bildung 
der Einzelwertberichtigungen nach dem 
Incurred-Loss-Ansatz zutreffende Ergeb-
nisse, sodass diese Wertberich tigungen 
weder zu spät, noch zu niedrig gebildet 
werden. Auch die Pauschalwertberichti-
gungen, die akute Risiken im Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung abdecken sollen, die aber 
noch nicht erkannt wurden, sind bei vor-
sichtiger Bewertung in aus reichender Höhe 
vorhanden. Inwieweit eine reine Orientie-
rung der Pauschalwertberichtigungen an 
den steuerlichen Vorschriften ausreichend 
ist, sollte kritisch hinterfragt werden.

Die Frage nach der Realisierung von Kre-
ditrisikoprämien wird bei der Prüfung des 
Zinsbuchs auf drohende Verluste berück-
sichtigt. IDW BFA 3 integriert nicht nur 
Zinsänderungsrisiken, sondern auch Kredit-
risiken. Kreditrisikomargen der Vergangen-

Arbeitsschritt Erläuterung

1.  Ermittlung des Barwerts der künfti-
gen Kreditrisikomargen = Deckungs-
potenzial für Verluste

Produkte mit fester Zinsbindung werden mit dem  
Zeitraum der Zinsbindung gerechnet. Produkte ohne 
feste Kapital- oder Zinsbindung, zum Beispiel Konto-
korrentkredite, werden mit der Laufzeit der für die inter-
ne Steuerung verwendeten Mischungsverhältnisse  
(Ablauffiktionen) berücksichtigt.
Auch die Pauschalwertberichtigungen können ins  
Deckungspotenzial einbezogen werden, denn sie dienen 
der Risikoabschirmung im nicht einzelwertberichtigten 
Bestand

2.  Ermittlung der künftigen  
erwarteten Verluste für die restliche 
Zinsbindungs dauer der Kredite

3.  Die Kosten der Kreditabwicklung im 
Verwertungsfall (IDW HFA 4 Tz 35) 
sind zu schätzen

Der Barwert dieser Kosten ist entsprechend abzuziehen, 
es sei denn, sie sind bereits in den künftig erwarteten 
Kreditverlusten (2) enthalten

4.  Falls Deckungspotenzial (1) > Verluste 
(2) + (3): Zinsbuch gilt als frei von 
Verlusten aus Kreditrisiken. Im gegen-
teiligen Fall liegt ein drohender Ver-
lust aus Kreditrisiken vor

Vor allem im zweiten Fall wäre eine Berichterstattung im 
Lagebericht nötig (Risiken der künftigen Entwicklung,  
gegebenenfalls negative Prognose des Ergebnisses). Aber 
auch im ersteren Fall ist eine Berichterstattung sinnvoll, 
da sich hieraus Chancen der künftigen Entwicklung sowie 
eine positive Prognose des Ergebnisses ergeben

Barwertbetrachtung für den Bereich Kreditrisiken
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heit können als realisiert gelten, wenn keine 
Verluste im Zinsbuch drohen. Dabei greift 
das Konzept des IDW BFA 3 auf die erwar-
teten Verluste aus dem Kreditbestand zu-
rück. Allerdings erfolgt eine Saldierung der 
Ergebnisbeiträge aus Kreditrisiken und Zins-
änderungsrisiken, sodass eine Kompensati-
on gegenläufiger Entwicklungen der beiden 
Erfolgsquellen Kreditrisiko und Zinsände-
rungsrisiko möglich ist. Es könnte deshalb 
über eine Trennung der Betrachtungsebe-
nen bei der Überprüfung auf Verlustfreiheit 
nachgedacht werden (getrennte Ermittlung 
eines drohenden Verlustes aus Zinsände-
rungsrisiken und aus Kreditrisiken).

Fußnoten
1) Vgl. z. B. Bär/Gollob, Das neue Wertminderungs-

modell für finanzielle Vermögenswerte nach 
IFRS 9 – Darstellung und praktische Implikatio-
nen, in WPg 2014, S. 1241. Bär/Gollob behan-
deln IAS 39, der wie das deutsche HGB ebenfalls 
dem Incurred-Loss-Ansatz folgt.

2) Vgl. Bär/Gollob (Fn. 1), S. 1241. Vgl. Haaker, Die 
Grundregel von Herbert Hax zur Performance-
messung und die Bilanzierung von Kreditrisiken, 
in: zfbf 2012, S. 83 bis 84. Vgl. Scharpf/Schaber, 
Handbuch Bankbilanz, 5. Aufl., Düsseldorf 2013, 
S. 118. Vgl. Wohlmannstetter, Refokussierung 
der Jahresabschlussprüfung von Banken, in: zfbf 
Sonderheft 61/10, S. 186. Vgl. Wohlmannstetter/
Eckert/Maifarth/Wolfgarten, Rechnungslegung 
für Kreditrisiken, in WPg 2009, S. 534. 

3) Vgl. hierzu Bär/Gollob (Fn. 1), S. 1242.
4) Vgl. Eckes/Flick/Schüz, ED/2013/3 Financial Inst-

ruments: Expected Credit Losses – Konzeptio-
nelle Würdigung, in WPg 2013, S. 942.

5) Die periodische Betrachtungsweise des IDW RS 
BFA 3 Tz 34 wird kaum angewendet. Vgl. Reb-
mann/Weigel, Verlustfreie Bewertung von zins-
bezogenen Geschäften des Bankbuchs bei Kre-
ditinstituten nach dem deutschen HGB und dem 
österreichischen UGB, in: KoR 2014, S. 218, die 
eine Aussage zu großen Kreditinstituten treffen.

6) Vgl. IDW RS BFA 3 Tz 30 und 31; siehe auch IDW 
RS HFA 4 „Zweifelsfragen zum Ansatz und zur 
Bewertung von Drohverlustrückstellungen“ vom 
29. November 2012, Tz 35.

7) Vgl. DRS 20 Konzernlagebericht Tz. 148 und 149 
sowie A1.3 und A1.4 zu einer Einzeldarstellung 
der wesentlichen Risiken.

8) Das IDW hat einen Arbeitskreis eingerichtet zur 
Überarbeitung von IDW BFA 1/1990: Zur Bil-
dung von Pauschalwertberichtigungen für das 
latente Kreditrisiko im Jahresabschluss von Kre-
ditinstituten. Vgl. hierzu zum Beispiel die Be-
richterstattung über die 260. Sitzung des Ban-
kenfachausschusses des IDW vom 21. Mai 2015.

9) Vgl. zu den steuerlichen Vorschriften BMF vom 
10. Januar 1994, Pauschalwertberichtigungen 
bei Kreditinstituten.

10) Vgl. BMF vom 10. Januar 1994 (Fn. 9), Tz 6.
11) Vgl. BMF vom 10. Januar 1994 (Fn. 9), Tz 8.
12) Vgl. BMF vom 10.01.1994 (Fn. 9), Tz 2. Vgl. IDW 

BFA 1/1990: Zur Bildung von Pauschalwertbe-
richtigungen für das latente Kreditrisiko im Jah-
resabschluss von Kreditinstituten, Abschnitt 3.d).

13) Vgl. Haaker (Fn. 2), S. 87.
14) Vgl. IDW BFA 1/1990 (Fn. 12), Abschnitt 2.  

Siehe § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB zum Stichtagsprin-
zip. 
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Von Hans E. Zahn
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2013. 120 Seiten, 

broschiert, 17,90 Euro.
ISBN 978-3-8314-1235-8.  

Das Interesse am Thema 
Regulierung der Finanzmärkte 
ist ungebrochen hoch. Aus-
gelöst durch die Finanz- und 
Staatsschuldenkrise wurde eine 
Vielzahl aufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen in den einzelnen 
Ländern des Euroraums und 
international in Gang gesetzt 
mit dem Ziel, systemischen 
Risiken künftig besser vorzu-
beugen und damit die Stabilität 
des Finanzsystems insgesamt 
zu erhalten. 

Der Bedarf an zuverlässiger 
Fachinformation ist enorm –  
das Taschenlexikon trägt dem

Rechnung. Alle wichtigen Fach-
termini aus dem regulatorischen 
Umfeld sind hier nicht nur samt 
ihrer englischen und französi-
schen Übersetzung enthalten, 
sondern in den meisten Fällen 
auch mit Erläuterungen oder 
weiterführenden Verweisen 
versehen. 

Ein Buch, das den Akteuren 
am Finanzmarkt ebenso wie 
Dolmetschern und Übersetzern, 
Fachjournalisten und nicht zu-
letzt den interessierten Anlegern 
kurzgefasst auch Hintergründe 
nahebringt.
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